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Entschließung des Europäischen Parlaments zur Einrichtung eines unabhängigen 
Ethikgremiums der EU
(2023/2555(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die politischen Leitlinien für die nächste Europäische Kommission 
2019-2024, die am 16. Juli 2019 von Ursula von der Leyen in ihrer Eigenschaft als 
Kandidatin für das Amt der Präsidentin der Europäischen Kommission vorgestellt 
wurden,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht 13/2019 des Europäischen Rechnungshofs vom 
19. Juli 2019 mit dem Titel „Die Ethikrahmen der geprüften EU-Organe: Es besteht 
Verbesserungsbedarf“,

– unter Hinweis auf den Verhaltenskodex für die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Verdachtsfälle für Korruption aus dem Ausland, in die 
mindestens vier derzeitige und ehemalige Mitglieder der S&D-Fraktion sowie 
Mitarbeiter und nichtstaatliche Organisationen verwickelt sind, zu Recht zu einer 
erhöhten öffentlichen Aufmerksamkeit für die derzeitigen Standards und Praktiken im 
Parlament und in anderen Organen geführt haben;

B. in der Erwägung, dass die Gewaltenteilung von größter Bedeutung für die Wahrung der 
Werte der Union gemäß Artikel 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) ist; in der Erwägung, dass in einem Gemeinwesen, das die 
Rechtsstaatlichkeit achtet, strafbare Handlungen nur von der Justiz geahndet werden 
können;

C. in der Erwägung, dass in der früheren Entschließung des Parlaments vom 16. September 
2021 zur Stärkung der Transparenz und Integrität in den Organen der EU durch die 
Einrichtung eines unabhängigen Ethikgremiums der EU1 auf einige Mindeststandards 
hingewiesen wird, die bei der Anwendung und Weiterentwicklung des Ethikrahmens 
der EU beachtet werden müssen, darunter die Freiheit des Mandats, die 
Rechtsstaatlichkeit, der Grundsatz des fairen Verfahrens und das Recht auf Einlegung 
eines Rechtsbehelfs;

D. in der Erwägung, dass der Rechnungshof in seinem Sonderbericht 13/2019 1a zu den 
Ethikrahmen der geprüften EU-Organe ausführt, dass Parlament, Rat und Kommission 
„größtenteils über geeignete Ethikrahmen sowohl für die Bediensteten als auch für die 

1 ABl. L 117 vom 11.3.2022, S. 159.
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Mitglieder“ verfügen;

E. in der Erwägung, dass am 20. Mai 2021 die Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen 
dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission über ein verbindliches Transparenz-Register2 in Kraft getreten ist; in der 
Erwägung, dass die nichtstaatlichen Organisationen, die im Zentrum des Katargate-
Skandals stehen, nicht im Register eingetragen waren, aber ungehinderten Zugang zum 
Europäischen Parlament hatten; in der Erwägung, dass nachfolgenden Enthüllungen 
erhebliche Defizite bei der Aufsicht und Rechenschaftspflicht von interessierten 
Akteuren ans Licht gebracht haben, die im Namen von oder mit finanzieller 
Unterstützung aus Drittstaaten handeln;

1. fordert die Einrichtung eines gemeinsamen Gremiums für Standards in öffentlichen 
Ämtern, das eine unabhängige Untersuchung der bestehenden Standards und 
Vorschriften in den Organen durchführt; betont, dass ein solches Beratungsgremium 
eine präventive Rolle spielen sollte, indem es für die Mitglieder der teilnehmenden 
Organe sensibilisiert wird und Leitlinien dazu bereitstellt, wie Interessenkonflikte 
vermieden werden können; stellt fest, dass der Umfang und die Zuständigkeiten eines 
solchen Gremiums genau definiert werden müssen; formuliert seinen Vorschlag vom 
16. September 2021 entsprechend um;

2. besteht darauf, dass eindeutig zwischen strafbaren Handlungen, Verstößen gegen 
Vorschriften des jeweiligen Organs und legalem, aber unethischem Verhalten 
unterschieden werden muss; betont, dass eine solche Unterscheidung in der früheren 
Entschließung des Parlaments vom 16. September 2021 nicht hinreichend thematisiert 
wird;

3. stellt fest, dass die Untersuchung von Straftaten ausschließlich Sache der zuständigen 
EU-Behörden oder nationalen Behörden ist; ist der Ansicht, dass sich die 
grenzüberschreitende polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit im Fall Katargate als 
wirksam erwiesen hat;

4. vertritt die Auffassung, dass in einer Demokratie Mitglieder des Gesetzgebungsorgans, 
die sich unethisch, aber legal verhalten, von der Öffentlichkeit und den Wählern zur 
Rechenschaft gezogen werden sollten;

5. betont, dass das Parlament derzeit seinen institutionellen Regelungsrahmen überprüft 
und konkrete Reformmaßnahmen ergreifen wird, um die Einfachheit, Transparenz und 
wirksame Durchsetzung seiner Vorschriften zu verbessern;

6. stellt fest, dass interne Vorschriften und zusätzliche Gremien die abstrakte Möglichkeit 
eines künftigen kriminellen Verhaltens einzelner Mitglieder, ehemaliger Mitglieder, 
Bediensteter oder Beamter anderer EU-Organe nicht verhindern werden;

7. betont, dass im Fall Katargate nichtstaatliche Organisationen für eine ausländische 
Einflussnahme auf die europäische Demokratie instrumentalisiert worden sein sollen; 
fordert nachdrücklich eine Überprüfung der bestehenden Regelungen mit dem Ziel, die 

2 ABl. L 207 vom 11.6.2021, S. 1.
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Transparenz und Rechenschaftspflicht nichtstaatlicher Organisationen bei ihren 
Interaktionen mit den Mitgliedern zu verstärken;

8. erkennt an, dass das Phänomen des „Drehtüreffekts“ auch für nichtstaatliche 
Organisationen gilt, und fordert nachdrücklich eine weitere Untersuchung von 
Interessenkonflikten in dieser Hinsicht; betont, dass die Mitglieder unter 
Interessenkonflikte unter allen Umständen vermeiden müssen und daher unverzüglich 
davon Abstand nehmen müssen, sich mit Angelegenheiten zu befassen, die den 
Tätigkeitsbereich nichtstaatlicher Organisationen betreffen, von denen sie eine 
Vergütung erhalten haben;

9. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


